
14.02.2019

Seniorenwohn- und -pflegeheim 
mit KiTa Schillerstraße
Vorhabenbezogener Bebauungsplan in der Gemeinde Heusweiler, 
Ortsteil Heusweiler

ENTWURF



IMPRESSUM

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel. 0 68 25 - 4 04 10 70
Fax 0 68 25 - 4 04 10 79
www.kernplan.de · info@kernplan.de

Verantwortlich:

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Ing. Hugo Kern, Raum- und Umweltplaner
Dipl.-Ing. Sarah End, Stadtplanerin AKS

Projektbearbeitung:

Daniel Steffes, M.A. Geograph

Hinweis:

Inhalte, Fotos und sonstige Abbildungen sind geistiges Eigentum der Kernplan GmbH 
oder des Auftraggebers und somit urheberrechtlich geschützt (bei gesondert gekenn-
zeichneten Abbildungen liegen die jeweiligen Bildrechte/Nutzungsrechte beim Auftrag-
geber oder bei Dritten).

Sämtliche Inhalte dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der Kernplan GmbH bzw. des 
Auftraggebers (auch auszugsweise) vervielfältigt, verbreitet, weitergegeben oder auf 
sonstige Art und Weise genutzt werden. Sämtliche Nutzungsrechte verbleiben bei der 
Kernplan GmbH bzw. beim Auftraggeber.

Im Auftrag der

INP 79. Objekt Management GmbH & Co. KG
Reeperbahn 1
20359 Hamburg

Seniorenwohn- und -pflegeheim 
mit KiTa Schillerstraße

Stand: 14.02.2019, EntwurfIMPRESSUM



„Seniorenwohn- und -pflegeheim mit KiTa Schillerstraße“, Gemeinde Heusweiler 3 www.kernplan.de

INHALT

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung 4

Grundlagen und Rahmenbedingungen 5

Das Projekt 11

Begründungen der Festsetzungen und weitere Planinhalte 13

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung 17



„Seniorenwohn- und -pflegeheim mit KiTa Schillerstraße“, Gemeinde Heusweiler 4 www.kernplan.de

Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Ortszentrum von Heusweiler soll auf 
einer innerörtlichen Brachfläche, im rück-
wärtigen Bereich entlang der Schillerstraße, 
durch Nachverdichtung ein Seniorenwohn- 
und -pflegeheim mit KiTa realisiert werden. 
Die Gemeinde Heusweiler ist zum einen an-
gesichts des demografischen Wandels - ins-
besondere hinsichtlich der zunehmenden 
Überalterung der Bevölkerung - bestrebt, 
geeignete Flächen für betreutes Senio-
ren-Wohnen nutzbar zu machen. Zum an-
deren entspricht die im Ortszentrum Heus-
weilers befindliche KiTa-Einrichtung nicht 
mehr den räumlich-funktionalen Ansprü-
chen. 

Durch einen Neubau an anderer Stelle kann 
diesen Anforderungen Rechnung getragen 
werden, ohne den laufenden Betrieb der 
bestehenden Einrichtung negativ zu beein-
trächtigen. Durch den geplanten Umzug der 
Einrichtung in ein neues Gebäude in der 
Schillerstraße können zudem die Kindergar-
ten- und Krippenplätze innerhalb der Orts-
mitte von Heusweiler erhalten werden. 

Das folglich frei werdende Bestandsgebäu-
de eröffnet der Gemeinde in einem zweiten 
Schritt die Möglichkeit einer fachgerechten 
Sanierung und Modernisierung mit der In-
tension darin eine neue Kindertagesstätte 
zu implementieren, um den anhaltend stei-
genden Bedarf an Krippen- und Ganztages-
plätzen langfristig zu decken.

Die Erschließung des Plangebiets ist über 
die südlich des Grundstücks verlaufende 
Schillerstraße und die von dort abzweigen-
den Zufahrt bereits gewährleistet. Die erfor-
derlichen Stellplätze können vollständig auf 
dem Grundstück organisiert werden. Es ist 
weiterhin beabsichtigt entlang der Zufahrt 
zum Seniorenwohn- und -pflegeheim 
Wohnbauflächen auszuweisen.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit des Plangebiets nach § 34 
BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben inner-
halb der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile). Auf dieser Grundlage kann die ge-
plante Bebauung jedoch nicht realisiert 
werden. Um für das Plangebiet eine Vorha-
benzulässigkeit herzustellen, ist daher die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungs planes erforderlich.

Zur Realisierung des Vorhabens hat die Ge-
meinde Heusweiler somit nach § 1 Abs. 3 
BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 12 
BauGB auf Antrag des Vorhabenträgers die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Seniorenwohn- und 
-pflegeheim mit KiTa Schillerstraße“ be-
schlossen. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes umfasst eine Fläche 
von ca. 7.650 m2.

Mit der Erstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
 (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durch geführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000 qm weg. Dies trifft für den vorlie-
genden vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan zu, da das Plangebiet lediglich eine 
Fläche von ca. 7.650 m2 in Anspruch nimmt.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt, ein Ausgleich der vorgenom-
menen Eingriffe ist damit nicht notwendig.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-

bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Heusweiler stellt für das Plangebiet eine 
Wohnbaufläche dar. Das Entwicklungsge-
bot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit nur für 
einen Teilbereich des Plangebietes erfüllt. 
Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der 
Flächennutzungsplan im Wege der Berichti-
gung angepasst.

Voraussetzungen des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes

Zur Schaffung von Baurecht durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind 
folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan, 
der eine umfassende Gesamtbe schrei-
bung des Vorhabens enthält, ist von 
dem Vorhabenträger zu erarbeiten, der 
Kommune vorzulegen und abzustim-
men.

• Der Durchführungsvertrag, in dem sich 
der Vorhabenträger auf der Grundlage 
eines mit der Kommune abgestimmten 
Planes zur Durchführung des Vorhabens 
innerhalb einer bestimmten Frist und 
zur Tragung der Planungs- und Erschlie-
ßungskosten ganz oder teilweise ver-
pflichtet, ist vor dem Satzungsbeschluss 
des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zwischen Vorhabenträger und 
Kommune abzuschließen.

• Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird gem. § 12 BauGB Bestandteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
Der Durchführungsvertrag und die darin 
enthaltenen Verpflichtungen des 
Vorhabenträgers hingegen bleiben 
rechtlich gegenüber dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan selbstständig.
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Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Ortszent-
rum von Heusweiler, im rückwärtigen Be-
reich entlang der Schillerstraße.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezoge-
nen Bebau ungsplanes wird wie folgt be-
grenzt:

• im Norden durch die Wohnbebauung 
entlang der Schillerstraße samt zugehö-
rigen Gartenflächen,

• im Westen durch die Wohnbebauung 
Schillerstraße 26 b und c samt zugehö-
rigen Gartenflächen sowie mit Gehölz-
strukturen versehene Grünflächen,

• im Süden durch die die Wohnbebauung 
Schillerstraße 30 und 32 samt zugehöri-
gen Gartenflächen sowie der Straßen-
verkehrsfläche der Schillerstraße,

• im Osten durch die Wohnbebauung ent-
lang der Schillerstraße und Goethestra-
ße samt zugehörigen Gartenflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung der vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung, Eigen-
tumsverhältnisse

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich im Privateigentum und ist vom 
Vorhabenträger vertraglich gesichert. Auf-
grund dessen ist von einer zügigen Realisie-
rung der Planung auszugehen.

Beim Plangebiet handelt es sich um eine in-
nerörtliche Brach-/Freifläche, die früher 
durch eine Brotfabrik genutzt wurde.

Sie ist von folgenden Nutzungen umgeben:

• nördlich des Plangebiets herrscht über-
wiegend Wohnnut zung entlang der 
südlichen Seite der Goethestraße vor. 
Die nördliche Seite der Goethestraße ist 
durch die Kirchliche Sozialstation TKS 
Heusweiler und Friedrich-Joachim-Sten-
gel-Schule geprägt,

• die östliche und südliche Umgebung  
des Plangebiets ist überwiegend durch 

Wohnbebauung samt privaten Garten-
flächen geprägt,

• östlich des Plangebiets befinden sich bis 
auf das Mehrfamilienhaus Schillerstraße 
26 b und c, welches über das Plange-
biet erschlossen wird, überwiegend un-
bebaute Grün-/ Freiflächen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet folgt der Topografie der Um-
gebung, die insbesondere von der Goethe-
straße im Norden nach Süden  zur Schiller-
straße stark abfällt. 

Die Topografie hat Auswirkungen auf die 
Konzeption der Erschließung, der Entwässe-
rung des Plangebietes sowie auf die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes (insbeson-
dere die Anordnung der Baukörper durch 
Ausweisung der Baufenster und Höhe der 
baulichen Anlagen). Durch das Planvorha-
ben wird es zu Reliefveränderungen kom-

men, da Geländemodellierungen erforder-
lich sein werden, um eine zweckmäßige Be-
bauung / Nachverdichtung des Plangebietes 
zu ermöglichen. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist bereits über einen be-
stehenden Privatweg, von der Schillerstraße 
nach Norden abgehend, erschlossen. Die 
Schillerstraße mündet in östlicher Richtung 
in der Ortsdurchfahrts- und Bundesstraße 
Saarbrücker Straße / B 268, die den Ortsteil 
Heusweiler mit dem überörtlichen Verkehrs-
netz (Autobahn A 8) und der Kreisstadt 
Saarlouis verbindet. Die Anbindung des 
Plangebiets an den ÖPNV erfolgt zum einen 
über die ca. 350m entfernten Bushaltestel-
len „Ev. Kirche“ und „Markt“in der Saar-
brücker Straße sowie die ca. 400m entfern-
te Saarbahn-Haltestelle „Heusweiler 
Markt“. Die äußere Erschließung ist somit 

Luftbild mit Geltungsbereich (rot) und Umgebungsnutzung, ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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vorhanden. Die innere Erschließung erfolgt 
durch Ausbau der Privatstraße.

Ver- und Entsorgung

Die für die geplante Nutzung erforderliche 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist auf-
grund der bestehenden Bebauung bereits 
grundsätzlich vorhanden. Im Zuge des Aus-
baus der Erschließung des Areals müssen 
Infrastrukturanlagen zur Ver- und Entsor-
gung neu geplant werden.

Das Plangebiet ist im modifizierten Misch-
system zu entwässern. Das Schmutzwasser 
ist in den bestehenden Mischwasserkanal 
einzuleiten. Das auf dem Grundstück anfal-
lende Niederschlagswasser ist vollständig 
auf dem Grundstück zu versickern oder in 
den Köllerbach einzuleiten. Sollte eine Ver-
sickerung oder eine Einleitung in den Köller-
bach technisch nicht möglich sein, ist das 
anfallende Niederschlagswasser durch ge-
eignete Maßnahmen (z. B. Retentionszister-
nen, etc.) auf dem Grundstück zurückzuhal-
ten und gedrosselt der vorhandenen Kanali-
sation zuzuführen.

Gemäß dem Kartendienst zur potenziellen 
Versickerungseignung ist der Geltungsbe-
reich für eine Versickerung ungeeignet 
(Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand 
der Abfrage: 07.02.2019).

Die konkretisierten Planungen/ Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung 
noch mit den Ver- und Entsorgungsträgern 
abgestimmt werden.

Versickerungsfähigkeit des Bodens (grün = geeignet, gelb = bedingt geeignet, rot = ungeeignet, blau = Plan-
gebiet); Quelle: LVGL, GeoPortal Saarland, Stand der Abfrage: 07.02.2019

Blick nach Norden in das Plangebiet
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Heusweiler; Randzone des Verdichtungsraums

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • nachrichtlich übernommene Siedlungsfläche, entspricht dem Vorhaben

• (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerech-
te, städtebaulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes; Siedlungsentwick-
lungen sollen sich ihrer städtebaulichen Struktur und Dimensionierung nach in das 
Orts- und Landschaftsbild einpassen: Erfüllt

• (Z 21) erfüllt: „Bedarfsgerechte, städtebaulich sinnvolle Arrondierungen des Sied-
lungsbestandes haben Vorrang vor der Ausdehnung in den Außenbereich.“

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten • 2,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und Jahr

• FNP 2012 mit großzügiger Ausweisung von Wohnbaureserveflächen

• die Baulandreserve dient der Nachverdichtung

• Aufgrund des überwiegenden Anteils an Seniorenwohnen, wird beantragt, die Wohn-
einheiten nicht anzurechnen. Mit der Ausweisung von Wohnbauflächen im Bereich 
der Zufahrt werden die hier entstehenden Potenziale des Siedlungsbestandes sinnvoll 
genutzt.

• keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungs-
strukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes. 

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen nach aktuellem 
Landschafts programm des Saarlandes (Juni 2009)

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher  
Bedeutung

• nicht betroffen

Regionalpark • Lage im Regionalpark Saar, aber nicht innerhalb eines der Projekträume; Regional-
parks sind rein informelle Instrumente ohne restriktive Wirkungen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Naturparks, Überschwemmungsgebiete, 
Geschützte Landschaftsbestandteile, Na-
tur- oder Nationalparks, Biosphärenreser-
vate 

nicht betroffen

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
6 Abs. 1  SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland) be-
stehen keine Hinweise auf das Vorkommen wertgebender Biotoptypen bzw. von Arten 
innerhalb des Geltungsbereiches:

• keine Fundorte gem. ABDS (Arten- und Biotopschutzdaten 2013 Saarland, Stand Fe-
bruar 2019) innerhalb des Geltungsbereiches und im Umfeld (gesamter Siedlungs-
raum von Heusweiler)
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Kriterium Beschreibung

• keine Arten oder Flächen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP) betroffen; 
auch keine Nachweise synanthroper streng geschützter Arten innerhalb des Sied-
lungsbereiches von Heusweiler; im Bereich des Bahnhofes (heute Saarbahn) wurden 
in den frühen 90er Jahren die Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans) 
und die blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) nachgewiesen; ihr 
Vorkommen dürfte aufgrund der aktuell großflächigen Versiegelung und Überbauung 
erloschen sein

• keine n. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope im Umfeld

• keine Lebensraumtypen n. Anh. 1, FFH-Richtlinie betroffen; nächstgelegene Flächen 
erst außerhalb des Siedlungsbereiches

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Im Rahmen der Planung sind Gehölzstrukturen betroffen. Zum Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar einzu-
halten.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG, Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten. „Allerweltsarten“ mit 
einem landesweit günstigen Erhaltungszu-
stand und einer großen Anpassungsfähig-
keit (d. h. bei diesen Arten sind keine popu-
lationsrelevanten Störungen und keine Be-
einträchtigungen der ökologischen Funk-
tion ihrer Lebensstätten, insbesondere der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erwar-
ten) werden nicht speziell geprüft

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• der ca. 0,77 ha große Geltungsbereich liegt innerhalb der geschlossenen Ortslage 
von Heusweiler in einem Gebiet mit überwiegender Wohnnutzung

• jenseits der Schillerstraße verläuft die Linie der Saarbahn, an die sich das Einkaufs-
zentrum von Heusweiler mit zahlreichen Märkten und großflächig versiegelten Park-
plätzen unmittelbar anschließt

• die Planungsfläche umfasst einen früher gewerblich genutzten Gebäudekomplex mit 
asphaltierter Zufahrt und zentralem befestigten Platz und Garagen; nahezu die Hälfte 
des Geltungsbereiches ist versiegelt

• die übrigen Freiflächen sind als Zierrasen angelegt

• mit Ausnahme einer Gruppe von Haselsträuchern im Eingangsbereich (innerhalb des 
als private Grünfläche ausgewiesenen Bereiches) und eines jungen Obstbaumes be-
finden sich auf dem Gelände lediglich einzelne Ziersträucher (u.a. Scheinzypresse, 
Kirschlorbeer), eine solitäre Ziertanne und eine grenzständige Fichtenreihe am nörd-
lichen Rand

• die Biotop-/Habitatausstattung kann daher selbst im Kontext des innerörtlichen Um-
feldes als defizitär eingestuft werden

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage innerhalb der bebauten Ortslage von Heusweiler

• nahegelegenes Einkaufszentrum und Strecke der Saarbahn mit hoher 
Verkehrsbelastung

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• weder ABSP-Artenpool noch ABDS führen im unmittelbaren Umfeld planungsrelevan-
te Tier- und Pflanzenarten auf

• die Fläche ist als potenzieller Brutstandort für Gehölzbrüter unter denjenigen Vögeln 
zu werten, die auch in den Siedlungsraum vordringen und hierbei auch weitgehend 
strukturlose Flächen besiedeln können

• Brutmöglichkeiten bestehen lediglich in der dicht stehenden Fichtenreihe und den 
wenigen Ziergehölzen

• der Gebäudebestand bietet aufgrund fehlender Nischen und sonstiger Strukturen 
kaum Brutmöglichkeiten

• in Bezug auf das Vorkommen von Fledermäusen ist davon auszugehen, dass der 
Geltungsbereich von den in den Siedlungsbereich vordringenden Arten (u.a. Fransen-, 
Zwerg-, Mücken- und Rauhautfledermaus, Großer und Kleiner Abendsegler) als Jagd-
raum genutzt wird, auch wenn für die weitgehend strukturlosen Zierrasenflächen nur 
eine geringe Habitatqualität angenommen werden kann
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Kriterium Beschreibung

• baumgebundene Quartiermöglichkeiten in Form von Höhlenstrukturen oder Rinden-
spalten fehlen auf dem Grundstück; auch die raurindigen und älteren Fichten bieten 
keine derartigen Strukturen; ein älterer Obstbaum mit tiefer Astabbruchhöhle befin-
det sich knapp außerhalb des Geltungsbereiches

• auch das vollständig geschlossene Gebäude bietet augenscheinlich keine Quartier-
möglichkeiten, weder sind die Innenräume oder der Dachstuhl zugänglich, noch be-
finden sich an der Außenwand hinterlüfteten Fassaden oder Verblendungen

• weitere planungsrelevante Arten sind aufgrund fehlender essentieller Habitatstruktu-
ren (Laichmöglichkeiten für Amphibien, Besonnungs-/Überwinterungsplätze oder 
grabfähige Eiablagesubstrate für Reptilien) und spezifischer Nahrungs- bzw. Wirts-
pflanzen (Schmetterlinge) nicht zu erwarten

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Avifauna: die dichten Fichten dürften lediglich von Arten mit geringen strukturellen 
Habitatansprüchen und hohen Lärm und Fluchttoleranzen als Brutstandort genutzt 
werden, dies sind euryöke/ubiquitäre Arten, die landesweit mehr oder weniger häufig 
und verbreitet sind bzw. aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage 
sind, vergleichsweise einfach andere Standorte zu besiedeln oder auf diese auszu-
weichen

• damit ist im Regelfall für die hier (potenziell) vorkommenden europäischen Vogelar-
ten die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang (das Schädigungsverbot 
nach Nr. 3 des § 44 Abs. 1 BNatSchG betreffend) weiterhin erfüllt bzw. der Erhal-
tungszustand der lokalen Population (das  Störungsverbot unter Nr. 2 des § 44 Abs. 
1 BNatSchG betreffend) weiterhin gewahrt 

• insofern kommen die Schädigungs-/Störungstatbestände nicht zum Tragen.

• im Fall einer Rodung der Fichten und der weiteren Gehölze am Standort stellen die 
gesetzlichen Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5, Nr. 2, BNatSchG eine hinreichende Ver-
meidungsmaßnahme in Bezug auf das Tötungsverbot n. § 44, Abs. 1 Nr. 1, BNatSchG 
dar

• tradierte Niststandorte, deren Entfernung den Verbotstatbestand n. § 44, Abs. 1 Nr. 3, 
BNatSchG auslösen können (Spechthöhlen, spezifische Gebäudestrukturen) sind 
nicht vorhanden

• das Gebäude ist komplett geschlossen und weist keine Gebäudenischen oder Hohl-
räume an der Fassade auf, so dass auch nicht mit einer Brut der fakultativen und noch 
häufigen Gebäudebrüter wie z.B. dem Hausrotschwanz oder der Bachstelze zu rech-
nen ist; das von allen Seiten gut inspizierbare Gebäude wies jedenfalls keine Reste 
von Nestern auf

• Fledermäuse: nach Inaugenscheinnahme befinden sich auf der gesamten Fläche kei-
ne Quartiermöglichkeiten, weder in Form Gehölz-gebundener Strukturen (Höhlen, 
Rindenspalten) noch von Gebäudestrukturen (hinterlüftete Fassaden oder Verblen-
dungen, offener Dachstuhl)

• da der Planungsraum bereits im aktuell ausgeräumten und strukturlosen Zustand 
eine geringe Qualität als Jagdhabitat aufweist, ist im Planungszustand nicht mit einer 
weiteren Verschlechterung zu rechnen, zumal der Bebauungsplan für die private 
Grünfläche und auch das Gebäudeumfeld im Bereich des ausgewiesenen Sonderge-
bietes die Anpflanzung von gebietsheimischen Gehölzen vorsieht

• ein Eintreten der Verbotstatbestände ist daher im Fall der Fledermäuse a priori auszu-
schließen

Artenschutzrechtlich begründete Vermeidungsmaßnahmen:

• zur Vermeidung der Tötung von nistenden Vögeln im Bereich der Fichtenreihe sind die 
gesetzlichen Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG zwingend einzuhalten

• darüber hinaus gehende Maßnahmen sind aus artenschutzrechtlicher Sicht nicht an-
gezeigt
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Kriterium Beschreibung

Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

• da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als Le-
bensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entsprechen-
de Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Ar-
ten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten

• eine Freistellung von der Umwelthaftung ist im Zuge des Bauleitplanverfahrens mög-
lich

Fazit kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG, Voraussetzungen für Haftungsfrei-
stellung für Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen nach § 19 
BNatSchG erfüllt

Baumschutzsatzung der Gemeinde Heus-
weiler

• innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Bäume, die gem. der Baum-
schutzsatzung der Gemeinde Heusweiler geschützt sind; die auf dem Grundstück be-
findlichen älteren Fichten und die Ziertannen fallen nicht unter die Verordnung; der 
Obstbaum (BHD ca. 80 cm, mit Astabbruchhöhle) am nördlichen Rand befindet sich 
außerhalb des Geltungsbereiches

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung als Wohnbaufläche.

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht vollständig erfüllt, der Flächennutzungs-
plan des Regionalverbandes Saarbrücken wird im Wege der Berichtigung angepasst.

Karte

Notiz

Maßstab:

Datum:

Dieser Auszug ist urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung, Veränderungen, Veröffentlichung oder die 

Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung des
Herausgebers. Ausgenommen hiervon sind Vervielfältigungen 

und Veränderungen zur innerdienstlichen Verwendung bei 
Behörden oder zum eigenen Gebrauch.

Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt die GDI.SL 
keinerlei Haftung.

GeoPortal.Saarland
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Ein Vorhabenträger ist mit der konkreten 
Planungsabsicht an die Gemeinde Heuswei-
ler herangetreten, ein Seniorenwohn- und 
-pflegeheim mit integrierter Kindertages-
stätte auf einer Brachfläche im rückwärti-
gen Bereich der Schillerstraße zu errichten. 
Zudem ist eine Nachverdichtung des Sied-
lungskörpers durch eine der Umgebung 
entsprechende Wohnbebauung entlang der 
Schillerstraße geplant. 

Für die Entwicklung der Fläche eignen sich 
angesichts der umliegenden Wohnbebauung 
nur wenige Vorhaben. Insbesondere das 
Störgradpotenzial für die umgebende 
Wohnnutzung stellt ein Entwicklungs-
hemmnis in dem Bereich dar. 

Die geplanten Nutzungen müssen mit den 
vorhandenen umgebenden Nutzungen ver-
träglich sein. Andere Nutzungsalternativen 
(z.B. gewerbliche Nutzung, Einzelhandel) 
weisen aufgrund der direkten Nachbar-
schaft zu der bestehenden Wohnbebauung 
ein zu großes Störpotenzial auf. Daher ist 
die Fläche für die geplanten Nutzungen 
prädestiniert.

Bei dem Seniorenwohn- und -pflegeheim 
sowie der Kindertagesstätte handelt es sich 
ebenfalls um eine besondere Form des 
Wohnens.

Darüber hinaus sind die Standortfaktoren 
für die geplanten Nutzungen günstig. Es 
handelt sich um eine untergenutzte Fläche 
im Ortszentrum von Heusweiler mit einer 
sehr guten ÖPNV-Anbindung und Nähe zu  

gesundheitlichen und sozialen Einrichtun-
gen des Ortsteils. Darüber hinaus wird mit 
der Kindertagesstätte an zentraler Stelle der 
Bedarf nach Betreuungsplätzen gedeckt. 
Zudem ist Wohnnutzung eine realisierbare, 
vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs be-
gründbare Nutzung und konfliktarme Alter-
native. 

Das Gebiet hat eine geeignete Größenord-
nung zur Realisierung der geplanten Nut-
zungen. 

Da das Plangebiet überwiegend aus einer 
Brachfläche besteht, besteht somit Nach-
verdichtungspotenzial. Eine Inanspruchnah-
me anderer Flächen im Außenbereich wird 
durch die Inanspruchnahme des Grund-
stücks vermieden.

Vorhaben- und Erschließungsplan; ohne Maßstab; Quelle: Architekturbüro Spengler, Saarbrücken; Bearbeitung: Kernplan, Stand: 30.10.2018
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Ansichten und Schnitte des Planvorhabens, Quelle: Architekturbüro Spengler; Stand: 30.10.2018
 c Architekturbüro Spengler Texte, Fotos und grafischen Gestaltungen sind urheberrechtlich geschützt. Sollten Sie Teile hiervon verwenden wollen, wenden Sie sich bitte an den Urheber.

Tel: 0681 91032137  Fax:0681 91032139
Mail: hjspengler@t-online.de

Hans-Jörg Spengler Dipl.-Ing. Architekt AKS
66119 Saarbrücken
Spichererbergstr.68

 Ansichten

NEUBAU SENIORENEINRICHTUNG
HEUSWEILER MIT KITA

Schillerstrasse 26
66265 Heusweiler

 Ansicht Norden Osten

 Ansicht Süden

Isometrie

 Ansicht Westen

INP 82.Objekt Management
GmbH & Co. KG
Reeperbahn 1
20359 Hamburg

Entsprechend geeignete Sonderbauflächen 
an anderer Stelle im Gemeindegebiet exis-
tieren nicht. 

Eine Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus den 
dargelegten Gründen außen vor bleiben.

Städtebauliche Konzeption

Geplant ist ein Seniorenwohn- und -pflege-
heim mit 3 Vollgeschossen. Ins Erdgeschoss 
des geplanten Gebäudes soll eine im Orts-
zentrum bestehende Kindertagesstätte um-
ziehen. Das bestehende Gebäude wird den 
räumlich-funktionalen Ansprüchen an eine 
Kindertagesstätte nicht mehr gerecht. Am 
neuen Standort soll die Kindertagesstätte - 
wie zuvor - insgesamt vier Gruppen (drei 
Regelgruppen und eine Krippengruppe) be-
herbergen. 

Das Seniorenwohn- und -pflegeheim mit 
KiTa wird schwellenlos erschlossen. Für die 

Erschließung der Obergeschosse ist eine 
Aufzuganlage vorgesehen. 

Der Baukörper wird U-förmig angeordnet 
und erhält ein Flachdach. 

Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs 
werden entlang des bereits bestehenden 
Erschließungsstichs Stellplätze vorgesehen. 

Zudem wird im Bereich der zentralen Vorflä-
che des geplanten Gebäudes eine zusätzli-
che Fläche für den Bring- und Abholverkehr 
(„kiss & go“) der Kindertagesstätte vorge-
sehen, um den Verkehrsfluss des Erschlie-
ßungsstichs und im weiteren Verlauf der 
Schillerstraße nicht negativ zu beeinträchti-
gen.

Das Seniorenwohn- und -pflegeheim mit 
KiTa wird rundherum mit einheimischen 
und regionaltypischen Pflanzen eingegrünt.

Westlich entlang des Erschließungsstichs ist 
im Rahmen der weiteren Nachverdichtung 

die Errichtung von drei Wohngebäuden ge-
plant. 
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Bauplanungsrechtliche Festset-
zungen

§ 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
gibt einen Rahmen vor. Die bauliche Zuläs-
sigkeit wird im Detail mithilfe des § 9 Abs. 2 
BauGB und dem Durchführungsvertrag auf 
das im Vorhaben- und Erschließungsplan 
beschriebene Vorhaben beschränkt.

Auf diese Weise sind Änderungen der ge-
planten Nutzung möglich, ohne dass der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ein Än-
derungsverfahren durchlaufen muss. 

Art der baulichen Nutzung 

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 - 14 
BauNVO

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Analog § 4 BauNVO

Entlang der Schillerstraße soll ein Gebiet 
entwickelt werden, das vorwiegend dem 
Wohnen dient. Weiterhin sind am Standort 
vereinzelt das Wohnen ergänzende und mit 
dem Wohnen verträgliche Nutzungsarten 
grundsätzlich denkbar z. B. Schank.- und 
Speisewirtschaften, nicht störende Hand-
werksbetriebe, Anlagen für kirchliche kultu-
relle, soziale gesundheitliche und sportliche 
Zwecke).

Die Umgebung dient ebenfalls vorwiegend 
dem Wohnen und als Standort von Nutzun-
gen, die die Wohnruhe nicht wesentlich stö-
ren. Dem Ziel der Intensivierung der 
Wohnnutzung wird Rechnung getragen. 

Die Festsetzung des Allgemeinen Wohnge-
bietes hat auch nachbarschützenden Cha-
rakter, sodass bauplanungsrechtlich nicht 
von gegenseitigen Beeinträchtigungen aus-
zugehen und durch den Verordnungsgeber 
die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse 
gewahrt ist.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Kataloges des Allgemeinen Wohngebietes 
an diesem Standort realisierungsfähig, so 
sind die der Versorgung des Gebiets dienen-
de Läden, Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len nicht gewünscht. Um nachteilige Aus-

wirkungen auf den Verkehrsfluss in der 
Schillerstraße und des Erschließungsstichs 
zu vermeiden, werden diese Nutzungen für 
unzulässig erklärt. Insbesondere Tankstellen 
haben üblicherweise ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen und sind auf eine gute Erreich-
barkeit angewiesen. Auch dem üblicherwei-
se erhöhten Flächenbedarf und den bauli-
chen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind darüber hinaus gestalte-
risch nur schwer zu integrieren. Auch aus 
Gründen der Erschließungssituation sind 
diese Nutzungen hier nicht gewünscht.

An anderer Stelle im Gemeindegebiet sind 
ausreichend Flächen bzw. geeignetere 
Standorte für die ausgeschlossenen Nut-
zungen vorhanden. 

Sonstiges Sondergebiet, Zweck-
bestimmung „Seniorenwohn- 
und -pfelgeheim mit KiTa“

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 
BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird ein 
Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Seniorenwohn- und -pflege-
heim mit KiTa“ festgesetzt. Die getroffenen 
Festsetzungen ermöglichen die planungs-
rechtliche Realisierung der geplanten Nut-
zung.

Gemäß des Vorhaben- und Erschließungs-
planes sollen an diesem Standort ein Senio-
renwohn- und -pflegeheim mit integrierter 
Kindertagesstätte und den jeweils zugehö-
rigen ergänzenden Einrichtungen zulässig 
sein. Während die Nutzungen im Einzelfall 
als besondere Formen des Wohnens auch in 
den Wohngebieten der BauNVO zulas-
sungsfähig wären, rechtfertigt die geplante 
Betriebskonzeption mit dem funktionalen 

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Ausschnitt der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gel-
ten u.a. folgende Gesetze und Verordnungen:
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).
• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 
(BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 
(BGBl. I S. 3434).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465). 

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
04. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. 
Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. I S. 632).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13. Oktober 2015 
(Amtsbl. I S. 790).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 3. Dezember 2013 (Amtsbl. 
I 2014 S. 2).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. No-
vember 2007 (Amtsbl. S. 2393). 

• Satzung zum Schutz der Bäume in der Gemeinde 
Heusweiler (Baumschutzsatzung) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. 
S. 1766), zuletzt geändert durch Artikel 10, Abs. 
23, i. V. m. Artikel 14 des Gesetzes Nr. 1632 zur 
Reform der Saarländischen Verwaltungsstrukturen 
vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

HINWEISE

• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des 
§ 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, 
Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden 
oder auf den Stock zu setzen.

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepfl icht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird 
hingewiesen.

• Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpfl ichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in 
seiner Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse auf-
grund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden 
Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei 
der Oberfl ächenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur 
Abwehr von möglichen Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen 
Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken Die Möglichkeit 
einer gezielten Versickerung des Regenwassers im Plangebiet ist unter Berücksichtigung der geologi-
schen und hydrologischen Bedingungen äußerst schwierig und vom Gebrauch abzuraten. Die Gefahr von 
Nässeschäden bei Unterlieger ist aufgrund der Hangsituation als hoch einzuschätzen.

VERFAHRENSVERMERKE

• Die Vorhabenträgerin, die INP 79. Objekt Ma-
nagement GmbH & Co. KG, hat mit Schreiben 
vom __.__.____ die Einleitung eines Satzungs-
verfahrens nach § 12 BauGB beantragt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler 
hat am __.__.____ die Einleitung des Verfah-
rens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Seniorenwohn- und -pflege-
heim mit KiTa Schillerstraße“ beschlossen (§ 2 
Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen vorhabenbezogenen 
Be bau ungs plan aufzustellen, wurde am 
__.__.____ ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 
Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen 
Gel tungsbereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes gelegenen Flurstücke hinsicht-
lich ihrer Grenzen und Bezeichnungen mit dem 
Liegen schaftskataster übereinstimmen

• Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird 
gem. § 13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) im beschleunigten Verfah-
ren aufgestellt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB 
wird eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB nicht durchgeführt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat 
in seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf 
gebilligt und die öffentliche Auslegung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes „Senioren-
wohn- und -pflegeheim mit KiTa Schillerstraße“ 
beschlossen (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB).

• Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Be-
gründung, hat in der Zeit vom __.__.____ bis 
einschließlich __.__.____ öffentlich ausgelegen 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist von jedermann schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch per Mail abge-
geben werden können, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können, am 
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht  (§ 13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wur-
den mit Schreiben vom __.__.____ von der 
Auslegung benachrichtigt (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ih-
nen wurde eine Frist bis zum __.__.____ zur 
Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Ab-
wägung der vorgebrachten Bedenken und An-

regungen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, 
die Anregungen und Stellungnahmen vor-
gebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB). 

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Seniorenwohn- 
und -pflegeheim mit KiTa Schillerstraße“ als 
Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der 
Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Be-
gründung.

• Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Se-
niorenwohn- und -pflegeheim mit KiTa Schiller-
straße“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Heusweiler, den __.__.____

Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 
BauGB). In dieser Bekanntmachung ist auf die 
Möglichkeit der Einsichtnahme, die Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der 
§§ 214, 215 BauGB und auf die Rechtsfolgen 
des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan „Seniorenwohn- und 
-pflegeheim mit KiTa Schillerstraße“, bestehend 
aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, in Kraft (§ 10 
Abs. 3 BauGB).

Heusweiler, den __.__.____

Der Bürgermeister

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 03.12.2018

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene 
Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. 
Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten 
(Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. (Quelle: 
LVGL); Digitale Kartengrundlage: LVGL

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

SO SONSTIGES SONDERGEBIET, HIER: SENIORENWOHN- UND -PFLEGEHEIM MIT KITA
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

GOKmax.

HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS; HIER: 
GEBÄUDEOBERKANTE (GOK)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

III ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE (HÖCHSTMASS)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(§ 9 ABS.1 NR. 4 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES / DER BAULICHEN ANLAGEN

Baugebiet
Höhe baulicher 

Anlagen

Grundfl ächen-
zahl

Zahl der Vollge-
schosse

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1.  BAUPLANUNGSRECHTLICHE 
FESTSETZUNGEN
§ 12 ABS. 3A BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 2 BAUGB

Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB wird unter Anwendung 
des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig 
sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger 
im Durchführungsvertrag verpfl ichtet.

2.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; 

§§ 1-14 BAUNVO

2.1  ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

 

 zulässig sind:

 ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind

Siehe Plan.
Analog § 4 BauNVO wird als Art der baulichen 
Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

analog § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Schank- und Speisewirtschaften, nicht störenden 

Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke.

analog § 4 Abs. 3 BauNVO und § 4 Abs. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
3. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für Verwaltungen. 

analog § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen.

2.2 SONSTIGES SONDERGEBIET,    
 ZWECKBESTIMMUNG „SENIORENWOHN-  
 UND -PFLEGEHEIM MIT KITA“

Zulässig sind:

Siehe Plan. 
Analog § 11 BauNVO wird als Art der bauli-
chen Nutzung ein Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Seniorenwohn- und -pfl egeheim 
mit KiTa“ festgesetzt.

1. Seniorenwohn- und -pflegeheim mit max. 80 Bet-
ten und 25 Wohneinheiten betreutes Wohnen.

2. Kindertagesstätte,
3. dem Seniorenwohn- und -pflegeheim und der 

Kindertagesstätte dienende und untergeordnete 
Aufenthalts-, Sozial-, Geschäfts-, Büro- und Ver-
waltungsräume, Anlagen für die Pflege (z.B. Sani-
täranlagen),

4. den Bedürfnissen der Bewohner und Kinder ent-
sprechende Anlagen für Dienstleistungen und Ak-
tivitäten, wie insbesondere Gruppenbereiche, Anla-
gen für gemeinschaftliche Aktivitäten und Therapie,

5. Anlagen für sportliche und gesundheitliche Zwecke, 
Wellness, Massage und sonstige Anwendungen so-
wie für Kosmetik,

6. Schank- und Speisewirtschaft (z.B. Bistro, Café mit 
Kiosk),

7. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
die der Anlage zugeordnet und ihr gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
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8. Stellplätze, Zufahrten, Zugänge, Terrassen und alle 
sonstigen für den ordnungsgemäßen Betrieb des 
Seniorenwohn- und -pflegeheims und der Kin-
dertagesstätte erforderlichen Einrichtungen und 
Nebenanlagen (z.B. Abstellräume).

3.  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 

16-21A BAUNVO

3.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale 
Höhe der baulichen und sonstigen Anlagen ist die 
Gebäudeoberkante (GOK). Die Gebäudeoberkante 
wird definiert durch den höchstgelegenen Abschluss 
einer Außenwand oder den Schnittpunkt zwischen 
Außenwand und Dachhaut (Wandhöhe) oder der 
Schnittpunkt zweier geneigter Dachflächen (Firsthöhe).

Unterer Bezugspunkt für die Gebäudeoberkante 
im Allgemeinen Wohngebiet ist die Oberkante der 
unmittelbar angrenzenden Verkehrsfl äche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Mischverkehrsfl äche, gemes-
sen an der straßenseitigen Gebäudemitte.

Die zulässige Oberkante kann durch untergeordnete 
Bauteile (technische Aufbauten, etc.) auf max. 10 
% der Grundfläche bis zu einer Höhe von max. 2,0 
m überschritten werden. Durch Photovoltaikmodule 
/ Solarmodule inkl. der zum Betrieb erforderlichen 
Anlagen und Bauteile sind weitere Überschreitungen 
zulässig.

3.2  GRUNDFLÄCHENZAHL
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 

BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird analog § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO wie 
folgt festgesetzt.

• Allgemeines Wohngebiet: 0,4
• Sonstiges Sondergebiet:  0,6

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die 
Grundfl ächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfl äche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen. 

Analog § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetz-
te GRZ durch Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) insgesamt bis zu 
einer Höhe von GRZ 0,6 im Allgemeinen Wohngebiet 
und GRZ 0,8 im Sonstigen Sondergebiet überschritten 
werden. Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl sind 
die privaten Grünflächen als Teil des Baugrund stückes 
/ der Grundstücksfläche mitzurechnen.

3.3  ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 

BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird analog § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt.

4. BAUWEISE
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 22 

BAUNVO

Siehe Plan. 
Es wird eine offene Bauweise im Allgemeinen 
Wohngebiet festgesetzt. In der offenen Bauweise 
gem. § 22 Abs. 2 BauNVO sind Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten. 

Es wird eine abweichende Bauweise im Sonstigen 
Sondergebiet festgesetzt. In der abweichen-
den Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO sind 
Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. An die 
seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen darf 
im Einzelfall herangebaut werden.

5.  ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE
 GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 

BAUVNO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Analog § 23 Abs. 3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 
Abs. 2 BauNVO gelten entsprechend. (s. ergänzend 
auch Festsetzung der Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen).

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsfl ächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

6.  FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND 
NEBENANLAGEN

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan. 
Stellplätze und Nebenanlagen sind sowohl inner-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche als auch 
in der festgesetzten Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen sowie in den Abstandsflächen nach 
Landesrecht zulässig. 

Zugänge, Wege, Rampen, Notausgänge, Zufahrten 
für Rettungsfahrzeuge, Anleiterflächen und wei-
tere Erschließungselemente sowie Flächen für 
Lüftungsschächte dürfen auch außerhalb der Flächen 
für Stellplätze und Nebenanlagen und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden.

7. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG „MISCHVERKEHRS-
FLÄCHE“
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.
Die Verkehrsfl äche besonderer Zweckbestimmung  
dient der Erschließung des Seniorenwohn- und pfl ege-
heims, der Kindertagesstätte und dem Allgemeinen 
Wohngebiet.

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)
• Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im modifi zierten Mischsystem.
• Das Schmutzwasser ist in den bestehenden Mischwasserkanal einzuleiten.
• Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig auf dem Grundstück zu versickern 

oder in den Köllerbach einzuleiten.
• Sollte eine Versickerung oder eine Einleitung in den Köllerbach technisch nicht möglich sein, ist das anfal-

lende Niederschlagswasser durch geeignete Maßnahmen (z. B. Retentionszisternen, etc.) auf dem Grund-
stück zurückzuhalten und gedrosselt der vorhandenen Kanalisation zuzuführen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)
• Dacheindeckung: Dacheindeckungen in glänzenden refl ektierenden Materialien sind unzulässig. Dachbe-

grünungen sind zulässig. Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachfl ächen ist 
zulässig.

• Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/refl ektierenden Materialien. 
Fassaden und Dachfl ächen können zwecks naturschutzfachlicher Aufwertung und Verbesserung des Mikro-
klimas begrünt werden.

• Mülltonnen: Mülltonnen sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfl äche orientierten Bereichen entwe-
der in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.

• Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen: Die Anlage von Böschungen, Abgrabungen und Aufschüt-
tungen ist bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig. Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen sind 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche zulässig.

• Einfriedungen: Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen sind in einer Höhe von max. 2 m zulässig.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO UND SWG)
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8. PRIVATE GRÜNFLÄCHE 
ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

9.  ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 ANALOG § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Siehe Plan.
Die nicht überbauten Grundstücksfl ächen sind 
als begrünte Gartenfl ächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege oder weitere 
Gestaltungselemente benötigt werden. Je angefange-
ne 300 m2 nicht überbauter Grundstücksfläche ist min-
destens ein standortgerechter Laubbaumhochstamm/ 
Stammbusch zu pflanzen, dauerhaft zu erhal-
ten und bei Abgang nachzupflanzen. Zulässig sind 
alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
chende Durchgrünung und eine harmonische und 
optisch ansprechende Einbindung in das umgebende 
Landschafts- und Siedlungsbild zu erreichen.

Gestaltung der Stellplätze:
Stellplätze im Sonstigen Sondergebiet sind durch 
Laubbäume im Umfang von je 6 Stellplätze ein 
standortgerechter mittel- bis großkroniger 
Laubbaumhochstamm (Sortierung 3 mal verpflanzt, 
Stammumfang 16 - 18 cm) zu begrünen. Die 
Anpflanzungen sind auch außerhalb der entsprechend 
Fläche für Stellplätze und Nebenanlagen zulässig. Die 
Bäume sind dauerhaft zu sichern und Ausfälle durch 
gleichartige Bäume zu ersetzen. 

Pfl anzliste:
Für die Hochstämme können folgende Arten verwen-
det werden:

• Ahorn (Acer platanoides/campestre),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica),
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Sommerlinde (Tilia platyphyllos),
• Hainbuche (Carpinus betulus),
• hochstämmige Obstbäume.

Geeignete Sorten von hochstämmigen Obstbäumen 
sind ausführlich beschrieben in der Broschüre 
„Obstsorten für den Streuobstbau in Rheinland-
Pfalz“ (2003) (http://rlp.nabu.de/imperia/md/images/
rlp/ umwelt/streuobst.pdf); der Liste mit empfeh-
lenswerten Apfel- und Birnensorten des Verbandes 
der Gartenbauvereine Saarland (www.gartenbauver-
eine.de/saarland_rheinland-pfalz/index.php/streuobst/
obstwiesen/empfehlenswerte-streuobstsorten) und der 
Broschüre „Apfelsorten im Saarland“ des Ministeriums 
für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes.

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpfl anzt, 
mindestens 16-18 cm Stammumfang (StU) gemessen 
in 1m Höhe.

Es sind gebietsheimische Gehölze mit der regionalen 
Herkunft „Westdeutsches Bergland und Oberrhein-
graben“ (Region 4) nach dem „Leitfaden zur 
Verwendung gebietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 
2012) zu verwenden. Eventuelle Ausfälle bei der 
Bepfl anzung sind durch Neuanpfl anzungen zu erset-
zen.

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
ANALOG § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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Zusammenhang zwischen dem Senioren-
wohn- und -pflegeheim mit integrierter Kin-
dertagesstätte und den ergänzenden Ein-
richtungen die Festsetzung als Sonderge-
biet.

Durch die exakte Festsetzung der Zahl der 
maximal zulässigen Betten und Wohnein-
heiten wird eine verträgliche Nutzung des 
Grundstücks gewährleistet.

Zulässig sind alle Einrichtungen und Anla-
gen, die für die Realisierung des Senioren-
wohn- und -pflegeheims mit integrierter 
Kindertagesstätte gemäß dem beschriebe-
nen Konzept notwendig sind.

Maß der baulichen Nutzung

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 
- 21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist. Die zulässige Grundfläche ist der 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf und 
dient sogleich der Einhaltung der Mindest-
freiflächen auf den Baugrundstücken.

Die differenzierte Festsetzung der GRZ 
orientiert sich im Sonstigen Sondergebiet 
an der städtebaulichen Konzeption und 
wird im Allgemeinen Wohngebiet in Anleh-
nung an den Bestand der Wohnbebauung 
in der Umgebung festgesetzt, wodurch eine 
optimale Auslastung der Grundstücke und 
eine angemessene Nachverdichtung ge-
schaffen wird. Hiermit wird gewährleistet, 
dass die Nutzbarkeit der Grundstücke nicht 
unverhältnismäßig eingeschränkt wird. Die 
entstehende Grundstücksbebauung lässt 
ausreichend Freiflächen für eine Durchgrü-
nung. Weiterhin wird ein sparsamer Um-
gang mit Grund und Boden sichergestellt. 

Die Festsetzung einer GRZ für Hauptanla-
gen und Gebäude von 0,4 im Allgemeinen 
Wohngebiet entspricht gemäß § 17 
BauNVO der Bemessungsobergrenze für die 
bauliche Nutzung in Allgemeinen Wohnge-
bieten. Der Grad der hierdurch entstehen-
den Grundstücksbebauung ist an die durch 
Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser gepräg-
te Umgebung angepasst, wodurch eine op-
timale Auslastung der Grundstücke ge-
schaffen wird. 

Die Festsetzung einer GRZ für Hauptanla-
gen und Gebäude von 0,6 im Sonstigen 
Sondergebiet unterschreitet gemäß § 17 
BauNVO die Bemessungsobergrenze für die 
bauliche Nutzung in Sonstigen Sonderge-
bieten. 

Für Nebenanlagen besteht gemäß BauNVO 
eine Überschreitungsmöglichkeit. Die 
Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
liche Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, überschritten werden. 

Insbesondere der Stellplatzbedarf und die 
erforderliche Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs auf dem Grundstück des geplan-
ten Seniorenwohn- und -pflegeheim mit in-
tegrierter Kindertagesstätte fordern eine 
Überschreitung.

Da im Wesentlichen also die „Nebenanla-
gen“ von der Überschreitungsmöglichkeit 
betroffen sind, ist auch kein zusätzlich er-
höhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich unterge-
ordnete Nebengebäude / Nebenanlagen zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Eine geringere Grundflächenzahl würde zu 
einer wesentlichen Erschwerung der zweck-
entsprechenden Nutzung des Grundstücks 
führen (gem. § 19 Abs. 4 Satz 4 BauNVO), 
die vorgesehene Konzeption wäre nicht rea-
lisierungsfähig. 

Aufgrund der sonstigen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ist gewährleis-
tet, dass sich das Vorhaben in die Umge-
bung einfügt. 

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Analog 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Mit der Beschränkung der Zahl der Vollge-
schosse wird analog zur Festsetzung einer 
maximal zulässigen Gebäudehöhe das Ziel 

verfolgt, die Errichtung überdimensionierter 
Baukörper im Vergleich zur Bestandsbebau-
ung zu unterbinden. Die Festsetzung er-
möglicht somit die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters der Umgebung, die Ge-
währleistung der Entwicklung ortstypischer 
Bauformen und somit ein harmonisches 
Einfügen dieser Gebäude in den Bestand.

Einer Beeinträchtigung des Ortsbildes wird 
damit entgegengewirkt.

Höhe baulicher Anlagen

Ergänzend zur Festsetzung der Zahl der 
Vollgeschosse wird die Höhenentwicklung 
im Plangebiet über die Höhe baulicher Anla-
gen exakt geregelt und so auf eine absolu-
te Maximale begrenzt.

Die festgesetzten Höhen orientieren sich 
am städtebaulichen Konzept und berück-
sichtigen auch die Höhen der bestehenden 
Umgebungsbebauung. 

Mit der Definition der Höhe der baulichen 
Anlage wird das Ziel verfolgt, die Errichtung 
überdimensionierter Baukörper im Vergleich 
zur umgebenden Bebauung zu verhindern 
und eine angemessene Integration ohne 
Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbildes zu erreichen. 

Mit den gewählten Höhen der baulichen 
Anlagen ist auch gewährleistet, dass ein 
potenzielles Dach- oder Staffelgeschoss auf 
den zulässigen Vollgeschossen das ange-
strebte Einfügen des Baukörpers in die Um-
gebung nicht gefährdet und die gewünsch-
te Höhenstaffelung planungsrechtlich fest-
geschrieben wird. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind analog § 18 BauNVO eindeu-
tige Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Bauweise

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden. 

Die Festsetzung der offenen Bauweise für 
den Bereich des Allgemeinen Wohngebietes 
ermöglicht eine aufgelockerte Bebauung 
und entspricht im Wesentlichen der Bau-
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struktur der Schillerstraße. In der offenen 
Bauweise sind die Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten. Damit wird eine 
Anpassung des Plangebietes an das typi-
sche Ortsteilgefüge sowie eine größtmögli-
che Flexibilität bei der Bebauung gewähr-
leistet.

Die Festsetzung der abweichenden Bauwei-
se für den Bereich des Sonstigen Sonderge-
bietes resultiert aus der städtebaulichen 
Konzeption und ermöglicht die Errichtung 
eines für die geplanten Nutzungen typi-
schen und notwendigen Gebäudetypes.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch das Gebäu-
de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß überschritten werden darf.

Die Abmessungen der durch Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung des erstellten Konzeptes aus-
reichend Spielraum verbleibt, gleichzeitig 
aber eine umweltgerechte, sparsame und 
wirtschaftliche Grundstücksausnutzung er-
reicht wird. Die Abgrenzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen schränkt 
die Bebaubarkeit bestimmter Grundstücks-
teilbereiche ein. Die öffentlich-rechtlichen 
geforderten Abstandsflächen nach LBO 
werden beachtet

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, 
sofern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen. Damit ist eine 
zweckmäßige Bebauung des Grundstückes 
mit den erforderlichen Nebenanlagen und 
Einrichtungen sichergestellt, ohne geson-
dert Baufenster ausweisen zu müssen. 

Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze 
und Nebenanlagen dient der Ordnung des 
ruhenden Verkehrs durch ein ausreichendes 
Stellplatzangebot. Die für die geplante Nut-
zung erforderlichen Stellplätze werden aus-
schließlich auf dem Grundstück bereitge-
stellt. Hierdurch werden Beeinträchtigun-
gen der bereits bestehenden Bebauung in 
der Nachbarschaft des Plangebietes vermie-
den (Parksuchverkehr etc.).

Die Lage der Stellplatzfläche wird außer-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche 
über Flächen für Stellplätze und Nebenanla-
gen festgesetzt.

Darüber hinaus ermöglicht die Festsetzung 
die Unterbringung von Nebenanlagen, die 
dem Nutzungszweck des geplanten Senio-
renwohn- und -pflegeheim mit integrierter 
Kindertagesstätte dienen (z.B. Fahrradstell-
plätze, Einhausungen für Mülltonnen).

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Misch-
verkehrsfläche

Analog § 9 Abs. Nr. 11 BauGB 

Durch die Festsetzung der Verkehrsfläche  
besonderer Zweckbestimmung; hier: Misch-
verkehrsfläche wird die Erschließung des 
Plangebietes sichergestellt. Zudem dient die 
Festsetzung der Sicherstellung der Erschlie-
ßung des Mehrfamilienhauses Schillerstra-
ße 26 b und c.

Private Grünfläche

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die zwischen der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Mischverkehrsflä-
che und angrenzender Wohnbebauung der 
Schillerstraße befindliche Teilfläche wird als 
private Grünfläche festgesetzt. Die Festset-
zung dient zum einen der optischen Eingrü-
nung der Erschließungsstraße und zum an-
deren der Abgrenzung der östlich angren-
zenden Wohnbebauung.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Analog § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der innerörtlichen Lage des 
Plangebietes in direkter Nachbarschaft zur 
bereits bestehenden Bebauung (u.a. 
Wohnbebauung) und der geplanten Versie-
gelung ist die hochwertige und qualitätsvol-
le Ausgestaltung der Freiräume von beson-
derer Bedeutung. Mit den getroffenen grün-
ordnerischen Festsetzungen wird die Ent-
wicklung ökologisch hochwertiger Pflan-
zungen mit Mehrwert für das Landschafts- 
und Ortsbild erzielt.

Die Festsetzungen dienen insbesondere der 
Eingrünung des geplanten Seniorenwohn- 
und -pflegeheims mit integrierter Kinderta-
gesstätte und der Stellplätze zur Steigerung 
der Aufenthaltsqualität und zur Verbesse-
rung der siedlungsökologischen und städte-
baulichen Qualität im Plangebiet und dem 
Einfügen in das Ortsbild. 

Auf weitergehende Festsetzungen wird ver-
zichtet, da so noch Flexibilität bei der gärt-
nerischen Anlage verbleibt.

Festsetzungen aufgrund landes-
rechtlicher Vorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. LBO und 
SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Lan-
deswassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits grundsätzlich vorhanden. 

Zur Brauchwassernutzung ist die Errichtung 
von Speichern (z.B. Zisterne) zulässig. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 
4 LBO)

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saar-
ländischen Landesbauordnung (LBO) ge-
stalterische Festsetzungen getroffen wer-
den.
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Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver-
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, denn ge-
rade aufgrund der direkten Nachbarschaft 
zu bestehender Wohnbebauung in der 
Schillerstraße und Goethestraße spielt die 
Gestaltqualität eine besondere Rolle. 

Daher werden entsprechende Festsetzun-
gen zu Dacheindeckung und Fassadenge-
staltung vorgenommen. Die Zulässigkeit 
von Anlagen zur Nutzung der Sonnenener-
gie auf den Dächern ermöglicht die Energie-
gewinnung aus solarer Strahlungsenergie 
im Sinne der Nachhaltigkeit.

Durch die sichtgeschützte Aufstellung von 
Mülltonnen sollen nachteilige Auswirkun-
gen auf das Ortsbild  vermieden werden.

Zur Realisierung des Planvorhabens sind 
Geländemodellierungen in Form von Bö-
schungen, Abgrabungen und Aufschüttun-
gen zulässig. Hierdurch wird gewährleistet, 
dass die bestehende Topografie keine nega-
tiven Auswirkungen auf das Planvorhaben 
haben wird und eine Absicherung des na-
türlichen Geländes in der ausreichenden Di-
mensionierung erfolgen kann.

Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen 
sind in einer Höhe von max. 2 m zulässig.

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein. Weitergehende gestalterische 
Festlegungen können insbesondere auch im 
Durchführungsvertrag getroffen werden.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natür-
lichen Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen schließen inner-
halb des Plangebietes jede Form der Nut-
zung aus, die innergebietlich oder im direk-
ten Umfeld zu Störungen und damit zu Be-
einträchtigungen führen können. 

Bei der vorgesehenen Nutzung des „Senior-
engerechten Wohnens“ und Kindertages-
stätte handelt es sich um Nutzungen, die 
einen geringen Störgard aufweisen. Eine 
Beeinträchtigung der nahegelegenen 
Wohngebiete in der Schillerstraße und Go-
ethestraße und umgekehrt ist somit nicht zu 
erwarten. Diese Nutzungen gehören zum 
Nutzungskatalog der Wohnbauflächen 
gem. BauNVO.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist ferner die Be-
rücksichtigung ausreichender Abstände 
gem. Landesbauordnung. Die erforderlichen 
Abstandsflächen werden alle eingehalten, 
sodass eine ausreichende Besonnung und 
Belüftung der umgebenden Nutzungen ge-
währleistet werden kann. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Seniorenwohn- und -pflegeheim mit KiTa 
Schillerstraße“ kommt somit der Forderung, 
dass die Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Arbeitsbedingungen vorfindet, in vollem 
Umfang nach.

Auswirkungen auf die sozialen Be-
dürfnisse der Bevölkerung

Die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung 
werden durch ein der Nachfrage entspre-
chenden Angebot an Betreuungsplätzen 
berücksichtigt. Negative Beeinträchtigun-
gen der sozialen Bedürfnisse sind durch das 
Planvorhaben nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung 

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben der Kommune gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt. 

Das Angebot sollte dabei vielfältig sein und 
den unterschiedlichen Wünschen und Be-
dürfnissen der Bevölkerung Rechnung tra-
gen. Der vorliegende vorhabenbezogene 
Bebauungsplan kommt dieser Forderung 
nach. Die bislang brachliegende Fläche wird 
für eine Neuentwicklung bereit gestellt. 
Durch den vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan werden Angebotsfor-
men für die am schnellsten wachsenden 
und nachgefragtesten Wohnformen ge-
schaffen.

Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Orts- und Landschaftsbildes

Mit der geplanten Bebauung erfolgt die 
Nachverdichtung einer brachliegenden Flä-
che. Ein Eingriff in die freie Landschaft fin-
det nicht statt. 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung des Gebäudes eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht. Darüber 
hinaus ist die Umgebung bereits durch 
Wohnbebauung geprägt.

Das vorgesehene Seniorenwohn- und -pfle-
geheim mit KiTa weist maximal III Vollge-
schosse auf, ist in ihrer Höhe auf eine der 
Umgebung angepasste Maximale begrenzt 
und fügt sich somit in die Umgebung ein. So 
wird ein harmonischer Übergang zwischen 
Bestandsbebauung und Neubebauung ge-
währleistet.

Die Begrünungen im Plangebiet (Begrü-
nung der nicht überbauten 
Grundstücksflächen und Stellplätze) tragen 
zudem dazu bei, dass keine negativen Aus-
wirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
entstehen.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung



„Seniorenwohn- und -pflegeheim mit KiTa Schillerstraße“, Gemeinde Heusweiler 18 www.kernplan.de

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die 
Nachverdichtung einer innerörtlichen 
Brach-/ Freifläche.

Aufgrund der Vorbelastungen, resultierend 
aus der innerörtlichen Lage sowie der Be-
wegungsunruhe in der direkten Umgebung, 
finden über das bisherige Maß hinausge-
hende relevante Eingriffe in Natur und 
Landschaft nur in geringem Maße statt. Die 
potenziellen Auswirkungen auf umwelt-
schützende Belange sind gering.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
sind die Lebensraumstrukturen des 
Plangebietes und der näheren Umgebung 
stark eingeschränkt, sodass der Geltungs-
bereich aktuell nur eine geringe ökologi-
sche Wertigkeit für Tiere und Pflanzen hat. 
Auch hinsichtlich der Arten und Biotope so-
wie der biologischen Vielfalt ist der Gel-
tungsbereich nicht besonders hochwertig 
und deutlich beeinträchtigt. Das Gebiet hat 
keine besondere naturschutzfachliche oder 
ökologische Bedeutung. Von dem Planvor-
haben sind keine gesetzlich geschützten 
Biotope, FFH-Lebensraumtypen und be-
standsgefährdete Biotoptypen oder Tier- 
und Pflanzenarten betroffen. Es kommen 
ebenfalls keine Tier- oder Pflanzenarten mit 
besonderem Schutzstatus vor, sodass der 
geplanten Bebauung auch keine arten-
schutzrechtlichen Belange entgegenstehen.

Im Übrigen gelten gem. § 13 a BauGB Ein-
griffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt. Ein Aus-
gleich ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Realisierung der geplanten Nutzung 
wird es zu einem Anstieg des Verkehrsauf-
kommens kommen. Da es sich bei den ge-
planten Nutzungen um keine Nutzung mit 
intensivem Publikumsverkehr handelt, wird 
sich das Verkehrsaufkommen überwiegend 
auf den Anwohnerverkehr, sporadischen Be-
sucherverkehr, das Kinder zur KITA bringen 
und abholen sowie auf den Mitarbeiterver-
kehr beschränken. Die Kapazitäten des ört-
lichen Verkehrsnetzes sind ausreichend. 

Der ruhende Verkehr wird gebietsintern im 
Plangebiet untergebracht, sodass eine 
nachteilige Beeinträchtigung der Schiller-
straße durch ruhenden Verkehr oder durch 

Parksuchverkehr vermieden wird. Die vor-
handene Situation des ruhenden Verkehrs 
im öffentlichen Raum wird nicht verändert.

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung nicht erheblich negativ 
beeinträchtigt. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind in unmittelbarer 
Umgebung des Plangebietes grundsätzlich 
vorhanden. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und der 
getroffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung des Planvorha-
bens kommt es lediglich zu geringfügigen 
neuen Versiegelungen, was voraussichtlich 
zur keiner erheblichen Veränderung des Mi-
kroklimas führen wird. Es handelt sich um 
ein Gebiet in Ortslage, in dem sich geringfü-
gige Veränderungen nicht auf das lokale 
Klima auswirken.

Aufgrund des überschaubaren Flächenum-
fangs können negative Auswirkungen auf 
die Belange des Klimas insgesamt ausge-
schlossen werden.

Auswirkungen auf private Be-
lange

Es sind keine erheblich negativen Auswir-
kungen der Planung auf private Belange be-
kannt. 

Durch die Planung ergeben sich für die 
Grundstückseigentümer keine erheblich ne-
gativen Folgen. Vielmehr wird den Eigentü-
mern Planungsrecht zugestanden.

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, wird die Nutzbarkeit und der Wert 
der Grundstücke, auch der Grundstücke im 
Umfeld, nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. 

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten (alle bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben werden einge-
halten). Zum einen sind Seniorenwohn- und 
-pflegeheime sowie Kinderbetreuungsein-
richtungen gem. BauNVO in Wohngebieten 

zulässig. Zum anderen wurden entspre-
chende Festsetzungen getroffen, um das 
harmonische Einfügen in die Wohnbebauung 
der Umgebung zu sichern. 

Auswirkungen auf alle sonsti-
gen Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigenden Belange werden nach jetzi-
gem Kenntnisstand durch die Planung nicht 
berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan eingestellt.

Argumente für die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

• Nachverdichtung des Siedlungskörpers 

• Mit der Erweiterung des Angebotes an  
Seniorengerechtem Wohnen wird die 
Gemeinde der bestehenden Nachfrage 
gerecht

• Beitrag zur langfristigen Sicherung des 
Betreuungsangebotes für den Ortsteil 
Heusweiler

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild, Neubebau-
ung fügt sich harmonisch in die Umge-
bung ein, Störungen und Beeinträchti-
gungen der Planung auf die Umge-
bungsnutzung können ausgeschlossen 
werden; ebenso verhält es sich umge-
kehrt

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Verkehrs und 
geringer Erschließungsaufwand; Ord-
nung des ruhenden Verkehrs auf den 
Grundstücken

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge
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Argumente gegen die Verab-
schiedung der Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes wurden die 
zu beachtenden Belange in ihrer Gesamt-
heit untereinander und gegeneinander ab-
gewägt. Aufgrund der genannten Argumen-
te, die für die Planung sprechen, kommt die 
Gemeinde zu dem Ergebnis, dass der Um-
setzung der Planung nichts entgegensteht.

Flächenbilanz

Bezeichnung Fläche (gerundet)

Allgemeines Wohngebiet 1.370 m2

 davon überbaubare Grundstücksfläche 830 m2

Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Seniorenwohn- und pflegeheim mit KiTa“ 5.450 m2

 davon überbaubare Grundstücksfläche 2.400 m2

 davon Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen mit Zufahrten 910 m2

Private Grünfläche 60 m2

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung; hier: Mischverkehrsfläche 770 m2

Gesamt (Geltungsbereich) ca. 7.650 m2


